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Fütterungsverbot und Notmassnahmen

Die Fütterung von Schalenwild ist seit diesem Winter in ganz Graubünden ver-
boten. Einerseits als vorbeugende Massnahme zur Vermeidung einer Ein-
schleppung von Tuberkulose durch Wild aus dem Vorarlberg in die heimischen 
Wild- und Nutzviehbestände im Grenzgebiet zu Österreich mittels einer Amts-
verfügung des Kantonstierarztes. Andererseits ein Fütterungsverbot aus 
wildbiologischen Gründen gemäss Kantonalem Jagdgesetz. Wildtiere brau-
chen im Winter viel mehr störungsfreie Einstandsgebiete.

Der Winter 2017/18 zeichnete sich im 
Vergleich zu den vergangenen Jahren 
durch ausserordentliche Schneehöhen in 
höheren Lagen in verschiedenen Teilen 
Graubündens aus. Manchenorts hielt sich 
das Wild in der Folge auch über längere 
Zeit in Siedlungsnähe auf, insbesondere 
auch in der Nähe von Landwirtschaftsbe-
trieben. Der aktuelle Winter hat aufge-
zeigt, dass der Vollzug des Fütterungsver-
bots bei ausserordentlichen Schneehöhen 

eine grosse Herausforderung darstellt. 
Zudem besteht auch Aufklärungsbedarf 
bezüglich der Zuständigkeiten zwischen 
dem Amt für Lebensmittelsicherheit und 
Tiergesundheit (ALT) und dem Amt für 
Jagd und Fischerei (AJF).

Tuberkulose (Tbc)-Risikogebiet Bündner 
Herrschaft, Prättigau und Unterengadin
Im Tbc-Risikogebiet ist das ALT für den 
Vollzug des Fütterungsverbots zuständig. 
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Das Fütterungsverbot ist seit Herbst 2016 
in Kraft und wird erfreulicherweise gröss-
tenteils sehr gut umgesetzt. Auch in die-
sem strengen Winter konnten die Land-
wirte mit ihren Massnahmen vor Ort ihre 
Nutztiere vor direkten oder indirekten 
Kontakten mit den Wildtieren grössten-
teils effizient schützen.

Ausserhalb des Tbc-Risikogebietes
Ausserhalb des Tbc-Risikogebietes im üb-
rigen Kantonsgebiet ist das AJF für den 
Vollzug des Fütterungsverbots gemäss 
dem neuen Kantonalen Jagdgesetz (KJG) 
von 2017 zuständig. Im aktuellen Winter 
wurden insbesondere aktive Fütterungen 
angegangen. Der aktuelle Winter hat auf-
gezeigt, dass die Umsetzung des Fütte-
rungsverbots, insbesondere auf Landwirt-
schaftsbetriebe mit vorgängig jahrelanger 
Fütterungstradition des Hirsch- und Reh-
wildes, eine grosse Herausforderung dar-
stellt.

Notmassnahmen
Das KJG erlaubt dem zuständigen Depar-
tement in ausserordentlichen Situationen 
für das Wild Notmassnahmen anzuord-
nen. Die Einschätzung, dass eine Not-
situation vorliegt, wird von den Wildhü-
tern, Förstern und Hegeleuten vor Ort, 
zusammen mit den zuständigen Ämtern 
vorgenommen. Die Notmassnahmenkon-
zepte enthalten einen Katalog von einzel-
nen genau definierten Massnahmen be-
züglich Beruhigung des Lebensraumes, 
Fällen von Prossholz und Anbieten von 
Heu. Notmassnahmen sind in diesem 
Winter in Davos, Samnaun, im Teilgebiet 
Innerschanfigg und im Hinterrhein zum 
Einsatz gekommen. Mit der Notfütterung 
will man vermeiden, dass Hirsche und 

Rehe die Einstandsgebiete verlassen, um 
im Tal und Siedlungsraum nach Futter zu 
suchen. Denn hier gibt es kaum störungs-
freie Räume, es lauern Gefahren für die 
Wildtiere und es besteht unter Umstän-
den ein Unfallrisiko für Mensch und Ver-
kehr.

Nebst den Notmassnahmen sind auch 
weitere Überlegungen wie die Verkehrs-
sicherheit oder konsequente Umsetzung 
der Wildruhezonen wichtige Aspekte, die 
in Zukunft im Rahmen einer Erarbeitung 
einer modernen und zielführenden Strate-
gie gesamtheitlich betrachtet werden 
müssen.

Selbstverständlich fliessen die diesjähri-
gen Erkenntnisse bezüglich der Umset-
zung des Fütterungsverbots und der An-
ordnung von Notmassnahmen in eine sol-
che Vollzugsstrategie für den Winter 
2018/19 ein und werden möglichst zeit-
nah kommuniziert.
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